
Garantie trotz Geländefahrten???
Beitrag von „hrohunter“ vom 18. April 2005 um 20:57

Zitat von Touareg V

Unvorstellbar, dass man wegen so ein bisschen Gelände die Garantie verlieren soll .
Der Touareg ist unterer anderem auch für das Gebaut worden. Sogar sollte man das
Auto nur so bewegen wäre keine Gefahr für den Garantieanspruch, höchstens vielleicht
wenn Du immer über jede Kuppe mit Anlauf springst und somit alles ausschlagen
würdest. (Fahrwerk und Aufhängungen). Oder glaubst Du wirklich, dass wir alle in
Bauschheim die Garantie verloren haben, nur weil wir dort im Gelände rumgekurvt
sind?

Gruss Ruedi

P.S. ausgefahrene Wald-/Feldwege fahre ich mit jedem normalen PW auch!

oh, oh - Ruedi!!, Du kennst nicht mein Jagd-Revier. Wenn mein Bauer in seiner
frühjahrsbedingten Arbeitswut mit seinem Schlepper über's Feld heizt, dann mit Schwung über
den Feldrain zu Muddern zum Essen brettert, sieht's hinterher aus, als ob 'ne Horde Leo2
Ausgang hatte. Er schiebt' die Wege zwar regelmäßig glatt, aber dazwischen ist's für mich
immer lustig  . Selbst mein Partner hat mit seinem Mitsubishi-Jeep dann gewisse
Schwierigkeiten.  Ich rede man gar nicht davon, wenn's mal wieder wie aus Eimern geschüttet
hat. Habe die tollen Fotos von Bauschheim gesehen - aber norddeutsche Ackererde ist auch
nicht zu verachten.
LG Roland
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https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/2642-garantie-trotz-
gel%C3%A4ndefahrten/?postID=39546#post39546
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